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Prag, den 16. Juni 1942
Der Reichsprotektor
in Böhmen ünd Mähren
I 1 d - 6120
An die
Landespräsidenten in Böhmen und Mähren -
Reichsauftragsverwaltung
in
Prag
und Brünn
nachrichtlich:
an
a)
die Adjutantur des stellv.Reichsprotektors
b
das Büro des Staatssekretärs
c
die Abteilungen I - IV
a)
die Zentralverwaltung
e
die Gruppen
f
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Vertreter des Auswärtigen Amts
den Wehrmaehtbevollmichtigten
k) den Befehlshaber der Waffen-il
i) die Parteiverbindungsstelle
m) 
den Oberfinanzpräsidenten
n) den Verbindungsführer des Arbeitsgauführers
Betrifft:
Reichsauftragsverwaltung in Böhmen und Mäh-
ren; hier: Zahl der deutschen Abteilungen
Die Durchführungsverordnung zur Verordnung über die
Reichsauftragsverwaltung geht davon aus, daß sämtliche
Bezirksbehörden als Reichsauft.agsverweltung eingerich-
tet werden. Da es einige Bezirke gibt, in denen der deut-
sche Bevölkerungsanteil verhältnismässig klein ist und
der Geschäftsanfall gegenwärtig den Einsatz einer deut-
schen Abteilung nicht rechtfertigt, ist mit Rücksicht
auf die angespannte Personallage vorliufig davon abgese-
hen worden, zu den folgenien Bezirksbehörden deutsche Be-
amte und Angestellte abzustellen:
1. Böhm.Brod
2. Schlan
3. Seltschan
:boay.
4. Kralowitz
5. Ledetsch
 Wh
6. Hohenmauth
7. Neu-Bidschow
20/
8. Groß-Meseritsch.
Te
1.2y 6.s.
Diese Bezirksbehörden werden vielmehr hinsichtlich der
Reichsauftragsverwaltung von einer benachbarten Bezirks-
behörde, die im Sprengel des gemeinschaftlichen ge-
schäftsführenden Bezirkshauptmanns liegt, betreut und
zwar:
l. Böhm,Brod von Kolin
2. Schlan von Kladno
3. Seltschan von Beneschau
4. Kralowitz von Pilsen-Land
5. Ledetsch von Gumpolds
6. Hohenmauth von Leitomischl
7. Neu-Bidschow von Jitschin
8. Groß-Meseritsch von Trebitsch.
Die
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Die zu den benachbarten Bezirksbehörden abgesteliten

deutschen Beamten und Angestellten sind gleichzeitig

zu den zugeteilten Bezirksbehörden abgestellt. Sie

nehmen die Aufgaben der Reichsauftragsverwaltung also

vorläufig in zwei Bezirken wahr und werden in jedem

Bezirk unter der Bezeichnung des örtlich zuständigen

Bezirkshauptmenns - Reichsauftragsverwaltung tätig. Dem-

entsprechend sind für jeden der Bezirke getrennte

Dienstsiegel zu verwenden.

In der Praxis wird sich die Tätigkeit im Bezirk der zu-

geteilten Bezirksbehörde in der Form regelmässiger Amts-

tage abspielen. Ich bitte, die Durchführung der Betreu-

. ung im einzelnen zu regeln und fiir eine örtliche Bekannt-

machung an die Bevölkerung Sorge zu tragen. Insbesondere

wire sicherzustellen, daß die an die zugeteilten Bezirks-

behörden gelangende Poat ungeöffnet der zustindigen deut-

schen Abteilung zugeleitet wird.

Die Betretung der aoht zugeteilten Bezirksbehörden durch

die deutsche Abteilung einer benachbarten Bezirksbehörde

ist als vorläufige Maßnahme gedacht. An dem Grundsatz,

daß jede Bezirksbehörde als Reichsauftragsverwaltung

eingerichtet ist, ändert sich damit nichts, Die Gesehdf-

te müssen deshalb in einer Form geführt werden, die bei

einem stärkeren Ansteigen der Aufgaben der Reichsauf-

tragsverwaltung in einem der erwihnten Bezirke eine kiare

Aufteilung ermöglichen.

Im Auftrag:

gez.Dr.Fuchs

Beglaubigt:

gmo1

Registrator
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oft erfoigreich angewandte Taktik der Tschechen,den deutschen Be-
hörden die Verantwortung für alle unangenehmen Ausvirkungen der
Kriegszeit zuzuschieben, würden hier zu dem gleichen unerwünschten
zusammenwirken. Lin Hineinregieren in die autonome Verwaltung
würde aber mindestensdazu füiren, daß die tschechischen Bezirks-
hauptmänner jede eigene Initiative und Selbstverantwortung
verlieren. Da es sich bei den verbliebenen tschechischen Behör-
denleitern um qualifizierte ältere Beamte handelt, die zum Teil
im österreichischen Dienst standen, da ferner mit Rücksicht
auf die Bedeutung des böhmisch mährischen Raumes für die Kriegs-
wirtschaft auch an der Intensivierung der Verwaltung von deut-
scher Seite aus Interesse bcsteht, wäre diese Ausvirkung durch-
aus unerwünscht.
Die Berücksichtigung dieser Grundsätze stellt an die Leiter dez
deutschen Abteilüngen hohe Anferderungen. Inerlich durchdrun-
gen von dem absoluten deutschen Führungsanspruch müssen sie-
meistens in reintschechischer Umgebung - außerordentliche
Disziplin und ein Auftreten an den Tag legen, dasebenao bestimmt
wie gewandt sein muß. Ihre Umgebung wird sieentweder gonz ableh-
nen und sie dadurch ihre Vereinzelung fühlen lassen oder in ge-
schickter Weise versuchen, durch Einladungen oder durch besondere
Vergünstigungen den doutschen Beamten die Handlungsfreiheit
zu nehmen, um sie bei Gelegeahcit zu komproiittieren. Innerhalb
uer Bezirksbehörden nüssen die deutschen Beanten und Angestell.
ten bei einwandfreiem Verhalten gegenüber den tschechischen
Bezirkshauptmännern als Behördenleiter sich in jeder Beziehung
Ansehen und Einsicht in alle wichtigen Dinge verschafien, ohne
sich selbst herauszustellen und die Verantwortung für Sachen
zu übernehmen,die nicht in den Rthmen der Reichsauftrageverwal-
tung fallen. Állen deutschen Bediensteten wäre dringend zu
empfehlen, in der ersten Zeit neben der Wahrnehmung der Reichs-
auftrageverwaltung die Vorginge in der autonömen Verwaltung ny
zu beobachten und über ihre Feststellungen gegehenenfalls aem
Oberlandrat - Inspekteur zu berichten. Auch spiter dilrfte sich
die Einflußnahme suf die autonome Verwaltung vorwiegend in der
Form abspielen, daß die Leiter derdeutschen Abteilungen dou
Behördenleitern Anregungen geben. Den noch vorhandenen tsche-
chischen Bezirkshauptmännern ist die hinter den deutsthen
Beamten stehende Reichsgewalt zu sehr bewußt, als dass sie nicl.t
bemüht sein werden, solchen Anregungen Re■hnung zu tragen. Jeder
deutsche Beamte muss sich klar sein, daß nur sparsame Anwendung
der vorhandenen deutschen Einflußmöglichkeiten deren Schlag-
kraft sichert und daß die ständige Ausnutzung der Überlegenheit
der deutschen Hoheitsgewalt diese abstumpft und unwirksam macht.
Wenn der deutsche Beamte in der Bezirksbehörde Vorginge zu be-
obachten glaubt, die den deutschcn Belangen zuwiderlaufen,so
hat er die Möglichkeit ohne selbst tätig zu werden, den Ober-
landrat au unterrichten, der dann kraft seiner Autorität einzu-
greifen in der Eage ist.
In der ständigen Leitung und Ausrichtung der deutschen Bedien-
steten in den Bezirksbehörden nach den vorstehenden Grundsätzen
sche ich eine wesentliche Aufgabe Ihrer Inspektionstätigkeit :
Ich darf bitten, sich ihrer im Einverneknen mit den Landes-
vizepräsidentc:. in Böhnen und M hren anzunehmen und bei jeder
Gelegenheit in diesem Sinne zu wirken. Über Ihre Erfahrungen
in diesen Pragen bitte ich, micl zu unterrichten.
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In Auftrage:
gez. Dr. Puchs
5.αc.
Beglaubigt:
Wolimsezishee
/2578.4s.
Angestcllte.


